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Stond 24.2.2CIffi

SATZI.JNG DER PARTNERSCHAFTSGESELL§CHAFT KORB

§atzung

§r
Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen
Partnerschaftsgesellschaft Korb e.V.

Sits des Vereins ist Korb.
DerVerein wurde am 24.3.1981 unter der Nr. VR 633 in das Vereinsregieter
eingetragen.

§2
Zweck des Vereins

Der Verein macht sich zur Aufgabe, die freundschaftlichen Beziehungen zu auslän-
dischen Gerneinden irn lnteresse der Völkerverständigung zu erweitern und zu ver-
tiefen. t-lierbei wird er bemüht sein, eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen
Onganen der Gerneinde- bzw. Stadtverwaltungen anzustreben.

§3
Mitgliedschafr

Mi§lieder des Vereins können natür{iche Personen nach Vollendungen des 14. Le-
bensjahrs, Personenvereinigungen jeglicher Rechtsform und iuristische Personen
sein. Der Beitritt erfolgt durch einen schrifrlichen Aufuahmeantrag.

§4
Vereinsorgane

Die VereinsorgaRe bestehen aus
a) Vorstand
b) Beirat
c) Mitgliedervesammlung.

2. Die Vereinsämter sind Ehrenämter.

Vorstand und Beirat werden durch die Mitgliederversammlung ftir arei Jahre
gewählt.

§5
Vorstand

EerVorstand besteht aus folgenden Personen:
1. Vorsitzender
anvei stellvertretende Vorsitzende
arrei Schriftftihrer
Kassier
Ehrenvorsftzende
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§lcnd 24.2.M

Der 1. Vorsitzende und einer der Stellvertreter sind zusammen bz!,t/. je ein-
zeln zusarnmen mit einem §chriftführer oder dem Kassier vertretungs-
berechtigt.

Veneinsintem:
Dern 1. VorsiEenden obliegt die Geschäftsftlhrung des Vereins in Anlehnung
an die Beschlüsse von Vorstand und Beirat. Letzterer ist bei bedeutsamen
Entscheidungen beizuziehen und dessen Zustimmung einzuholen.

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds erfolgt Ersatz durch
ein vom Beirat gewähltes Mitglied, das der Bestätigung durch die folgende
Mitg liederversammlu ng bedarf.

Die jährliche Kassenprtrfung wird von zwei durch die Mitgliederversarnmlung
gewählten Kassenprtifern vorgenommen.

§6
Beirat

Der Beirat besteht aus mindestens sieben Mitgliedem. Er unterctützt den
Vorstand bei der Geschäftsftlhrung. Der Vorstand kann einzelne Aufgaben
zur sclbständigen Erledigung an Mitglieder des Beirats übertragen.

Mindestens ein Sitz im Beirat soll einem Vertreter der Jugend übertragen
werden.

Der Vorstand kann zu Beiratssitzungen auch nicht dem Beirat angehörende
Vereinsmitglieder einladen und diesen einzelne Aufgaben tlbertragen. §inkt
dle Zahl der Mitglieder des tseirats während der Amtszeit so ab, dass die
Erftillung der Aufgaben des Beirats gefährdet wird, so kann der Vorstand
weitere Beiratsrnitglieder berufen, die der Bestätigung durch die folgende
Mitgliederversammlung bedltrten.

§7
Mi§liederver§larnm I ung

Oie jährlich stattfindende Mitgliederversammlung wird vom Vorstiand
einberufen; sie findet in der ersten Hälfte des Jahres statt. Auf Verlangen von
mindestens 25 v.H. der Mitglieder ist eine Mitgliederversammlung
einzuberufen.

Die Einberufung muss mindestens 14 Tage vor dern Termin derVersannm-
Iung durch das Mitteilungsblatt der Gemeinde Korb erfolgen und die vom
Vorstand festzusetzende Tagesordnung enthalten. Anträge zur Mitglieder-
versammlung sind mindestens sieben Tage vor der Versammlung denn Vor-
stand einzureichen.
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3 Die Beschlussfassung in der tvtitgliederversammlung sowie die Wahlen erfol-
gen durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden
Mitglieder. tseschlüsse, die eine §atzungsänderung, den Ausschluss eines
Mitgliedes oder die Auflösung der Gesellschaft zurn lnhalt haben, bedürfen
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

Die Mi$liede ruercam m lung kann Eh renvorcitzende und Eh ren mitglieder
ernennen.

§8
Vorstands- und BeiratssiEungen

Vorstand und Beirat treten je nach Bedarf zusammen. Die Einladung ergeht vom
Vorstand. Jedes Mitglied von Vorstand und Beirat ist berechtigt, eine §itzung unter
Angabe von Gründen zu beantragen, zu der der Vorstand innerhalb von drei Wo-
chen einladen muss. Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Beirats üben ihre
Amter ohne Vergütung aus.

Der Vorstand legt einmal im Jahr der Mitgliedervercammlung Rechnung und ersucht
um Entlastung.

§e
Mitgliede$eifäge

Die Mitgliederbeiträge uerden durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder festgesetzt und sind an die vom Vorstand bestimrnte
§telle zu entrichten.
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§10
Austritt und Ausechluss

Der Austritt aus der Gesellechaft kann nur zunl Jahresende erfolgen und
muss schriftlich bis zurn 30. September dem Vorctand angezeigt v'rerden.

Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden. [Jber den
Ausschluss entscheidet die Mitgliederversarnmlung mit einer Mehrheit von
zvyei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

§ 1r
Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschl iesslich und unmittelbar gemei nntlkige Zwecke
i.§. der §§ 51 ff AO (steuerbegünstigte Zwecke) und zwar durch die Förde
rung von PartnErschaftsbeziehungen a*iechen der Geneinde Korb und
ausländischen Gemeinden oder §tädten.
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2 Die Mittel des Vereins dtlrfen nur ftir satzungsgemässe Zwecke venvendet
werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine
Person darf durch gesellschaftsfremde Ausgaben oden durch unverfrältnis-
mässig hohe Vergirtungen hegttnstigt werden.

§12
Auflösung des Vereins

BeiAufiösung oderAuffrebung der Gesellschaft oder bei \ffegfall seines bisherigen
Vereinszweckes fällt das Vermögen der Gesellschaft an die Gemeinde Korb, die es
unmittelbar und ausschliesslich flir die Förderung des Partnerschaftsgedankens
der fürsonstige gemeinntitzige Zurecke zu venärenden hat.

Diese geänderte Sataung wurde von der Mitgliederversammlung am 24.2.2A0O so
beschlossen.
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